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Betreff: Feststellung der UVP-Pflicht aufgrund allgemeiner Vorprüfung gemäß § 5 Abs. 1 i. V. m. 

§ 7 Abs. 1 und 5 UVPG für das Vorhaben „Auflassung Bahnübergang Posade und 
Bahnübergang Grünhagen in Hitzacker“, Bahn-km 188,306 bis 188,306 der Strecke 
1151 Dannenberg Ost - Jesteburg in Hitzacker 

Bezug: Antrag vom 11.02.2026, Az. G.016129678 
Anlagen: 0 

 

Verfahrensleitende Verfügung 

Für das o. g. Vorhaben wird festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht. 

Begründung 

Diese Feststellung beruht auf § 5 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 1 und 5 Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. § 14a Abs. 3 Nr. 3 i.V.m. Nr. 14.8.3 Anlage 1 

UVPG. 

 

Das Vorhaben hat die Auflassung der zwei Bahnübergänge Posade und Grünhagen in Hitzacker 

zum Gegenstand. Das Vorhaben unterfällt dem Anwendungsbereich des UVPG gemäß § 1 Abs. 1 

Nr. 1 UVPG, da es in Anlage 1 UVPG aufgeführt ist. Es stellt der Art nach ein Vorhaben nach Nr. 
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14.8.3 Anlage 1 UVPG dar, denn es handelt sich um eine sonstige Betriebsanlage von 

Eisenbahnen.  

 

Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover führt für das Vorhaben ein 

fachplanungsrechtliches Zulassungsverfahren nach § 18 Abs. 1 AEG durch. Dieses stellt ein 

verwaltungsbehördliches Verfahren dar, das der Zulassungsentscheidung dient gemäß §§ 4 und 2 

Abs. 6 Nr. 1 UVPG und ist daher taugliches Trägerverfahren für eine mögliche UVP. Daher hat 

das Eisenbahn-Bundesamt die Feststellung, dass für das Vorhaben die UVP-Pflicht besteht oder 

nicht besteht (Feststellung der UVP-Pflicht) nach den §§ 6 bis 14a UVPG zu treffen. 

 

Die Feststellung der UVP-Pflicht erfolgt vorliegend von Amts wegen nach Beginn des Verfahrens 

das der Zulassungsentscheidung dient gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UVPG.  

Für das Vorhaben ist zur Feststellung der UVP-Pflicht eine allgemeine Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 

1 und 5 UVPG i. V. m. § 14a Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. 14.8.3 Anlage 1 UVPG durchzuführen.  

 

Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 

UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vorhaben 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die im Hinblick auf eine wirksame 

Umweltvorsorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen sind. Vorliegende Ergebnisse vorgelagerter Umweltprüfungen oder anderer 

rechtlich vorgeschriebener Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens sind in 

die Prüfung einzubeziehen. 

 

1 Merkmale des Vorhabens 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Schließung zweier Bahnübergänge.  

2 Standort des Vorhabens 

Die mögliche Beeinträchtigung der ökologischen Empfindlichkeit eines Gebietes wird 

insbesondere hinsichtlich der Nutzungs-, Qualitäts- und Schutzkriterien nach Nr. 2 Anlage 3 UVPG 

unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen 

Einwirkungsbereich beurteilt. 

 

Im Einwirkungsbereich des Vorhabens finden sich keine besonders geschützten Gebiete, wie 

Wasserschutz-, Heilquellenschutz- oder Überschwemmungsgebiete bzw. geschützte Denkmäler 

oder dergleichen. In unmittelbarer Nähe zum Vorhaben finden sich forst- und landwirtschaftliche 

Flächen.  
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3 Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Folgende wesentliche Gründe gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 UVPG sind für das Nichtbestehen 

der UVP-Pflicht anzuführen: 

Die Schließung der Bahnübergänge betreffen bereits bestehende und dauerhaft in Anspruch 

genommene Verkehrsflächen. Zusätzliche Flächeninanspruchnahme, Versiegelung oder Rodung 

sind nicht vorgesehen. Es kommt beidseitig der bestehenden Straßen zu einer Neumodellierung 

der Bahnböschung. Eine Beeinträchtigung von Bodenfunktionen ist nicht zu erwarten, da keine 

relevanten Bodeneingriffe erfolgen. Durch die Schließung der Bahnübergänge kommt es zu 

Entsiegelung von ca. 73 m2 Wegfläche am BÜ Posade (Bahn-km 188,3) und 56 m² am BÜ am 

Bahn-km 189,4 (Grünhagen). Dadurch ergeben keine umweltfachlichen Auswirkungen. Durch die 

Entsiegelungen kommt es im Bereich der ehemaligen Wegflächen wieder zu nutzbaren Habitaten 

für Flora und Fauna, die Bodenfunktionen und der Wasserrückhalt sind wieder naturnah möglich. 

Als Baustelleneinrichtungsflächen dienen jeweils Ruderalflächen neben dem Weg. Diese 

bauzeitlichen Beeinträchtigungen sind nur wenige Tage wirksam. Erhebliche Beeinträchtigungen 

ergeben sich durch die vorübergehende Nutzung der vorbelasten Flächen an den Bahngleisen 

nicht. 

 

4 Ergebnis 

Aus den Antragsunterlagen der Vorhabenträgerin (Erläuterungsbericht und Formblatt 3 zur 

Feststellung der UVP-Pflicht) ergibt sich nach überschlägiger Prüfung, dass das Vorhaben keine 

erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die im Hinblick auf eine wirksame 

Umweltvorsorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären. 

 

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. Sie wird 

gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben durch Veröffentlichung auf der 

Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes. Sie wird zudem im zentralen Internetportal des Bundes 

(www.uvp-portal.de) bekannt gegeben gemäß § 2 Abs. 3 Bundes-UVP-Portal-VwV. 

 

Die dieser Feststellung zu Grunde liegenden Unterlagen können von Dritten beim Eisenbahn-

Bundesamt, Außenstelle Hannover, Herschelstraße 3, 30159 Hannover nach vorheriger 

Terminvereinbarung eingesehen werden. 

 

Im Auftrag 

Elektronisch erstellt und 

ohne Unterschrift gültig 




